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1 (N) Welche Änderungen der Einkommensteuer 

wurden im Frühling beschlossen? 
 

Der Gesetzgeber hat auch im Frühjahr einige Änderungen der Einkommensteuer beschlossen. Hier ein 

Überblick (Eckpunkte) zu jenen Änderungen, die auch Ärztinnen bzw. Ärzte betreffen können: 

 

Beschleunigte Abschreibung von Sanierungsmaßnahmen 

Unter bestimmten Voraussetzungen konnten bisher bereits Aufwendungen für 

Sanierungsmaßnahmen, die Herstellungsaufwand darstellen über Antrag beschleunigt auf 15 Jahre 

verteilt abgesetzt werden. Zusätzlich zu den schon bisher erfassten Fällen können ab 2024 auch 

Sanierungsmaßnahmen beschleunigt auf fünfzehn Jahre verteilt abgesetzt werden, für die von der 

zuständigen Förderstelle eine Bundesförderung nach dem 3. Abschnitt des Umweltförderungsgesetzes 

(UFG) ausbezahlt wird. 

 

Vorzeitige Abschreibung 

Die Absetzung für Abnutzung (AfA) beträgt für 2024 – 2026 fertiggestellte Wohngebäude auch in den 

beiden der erstmaligen Berücksichtigung nachfolgenden Jahren höchstens das Dreifache des 

gesetzlichen Prozentsatzes (1,5 %). In Kombination mit den bestehenden Regelungen für vorzeitige 

Abschreibung bedeutet dies, dass für bestimmte Wohngebäude in den ersten drei Jahren der dreifache 

AfA-Satz angewendet werden kann. Da für Wohngebäude ein AfA-Satz von 1,5 % vorgesehen ist, 

beträgt das Höchstausmaß der erhöhten Jahres-AfA 4,5 %. Dies gilt nur für Wohngebäude, die 

zumindest dem „Gebäudestandard Bronze“ nach dem auf der entsprechenden OIB-Richtlinie 

basierenden „klimaaktiv Kriterienkatalog in der aktuellen Version 2020“ des Umweltministeriums 

entsprechen. 

 

Öko-Zuschlag 

Bei Gebäuden, soweit diese zu Wohnzwecken überlassen werden, kann unter bestimmten 

Voraussetzungen ein Öko-Zuschlag in Höhe von 15 % für Aufwendungen für bestimmte thermisch-

energetische Sanierungen oder für den Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein 

klimafreundliches Heizungssystem als Betriebsausgabe bzw. als Werbungskosten berücksichtigt 

werden. 

 

Sonderausgabe Kirchenbeitrag 

Die Beiträge anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften können als Sonderausgaben steuerlich 

geltend gemacht werden. Die Obergrenze der Absetzbarkeit des Kirchenbeitrags wurde von bisher € 

400,00 auf € 600,00 ab 2024 erhöht. 

 

Freigrenzen für sonstige Bezüge 

Erhält die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer neben dem laufenden Arbeitslohn von derselben 

Arbeitgeberin bzw. demselben Arbeitgeber bestimmte sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (wie 
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zum Beispiel 13. und 14. Monatsbezug, Belohnungen), wird die Lohnsteuer für diese sonstige Bezüge 

innerhalb des Jahressechstels mit festen Steuersätzen gesondert berechnet.  

 

Geregelt ist unter anderem auch, dass die Besteuerung der sonstigen Bezüge mit diesen festen 

Steuersätzen unterbleibt, wenn das Jahressechstel höchstens € 2.100,00 (Freigrenze) beträgt. In 2024 

ist für diese Freigrenze statt des Betrages € 2.100,00 der Betrag € 2.447,00 anzuwenden. Auch ein 

weiterer Grenzwert wurde angepasst. Wurden die höheren Beträge für diese Lohnzahlungszeiträume 

noch nicht berücksichtigt, hat der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer eine Aufrollung so bald wie 

möglich, jedoch spätestens bis 30.6.2024, durchzuführen, sofern die technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten dazu vorliegen. 
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2 (N) Wie wurden die Mindestangaben des 

Dienstzettels erweitert? 
 

Der österreichische Gesetzgeber hat in Umsetzung der EU-Richtlinie über transparente und 

vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union unter anderem das 

Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (AVRAG) geändert. Dieser Artikel behandelt daraus nur die 

Erweiterungen der Mindestangaben des sogenannten Dienstzettels und ist nur eine Übersicht zu den 

Eckpunkten der Neuerungen. 

 

Laut AVRAG muss die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber unverzüglich nach Beginn des 

Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer eine schriftliche Aufzeichnung über 

die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag (Dienstzettel) aushändigen. Neu ist, 

dass dies nach Wahl des Arbeitnehmers in elektronischer Form übermittelt werden muss. Ein 

Dienstzettel muss nicht ausgehändigt werden, wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt 

wird, der alle Mindestangaben eines Dienstzettels umfasst. Die bisherige Ausnahme, wenn die Dauer 

des Dienstverhältnisses höchstens ein Monat beträgt, entfällt nun aber. 

 

Folgende Angaben muss ein Dienstzettel mindestens umfassen (Neuerung in Fettdruck): 

 

➢ Name und Anschrift des Arbeitgebers 

➢ Name und Anschrift des Arbeitnehmers 

➢ Beginn des Arbeitsverhältnisses 

➢ Bei Arbeitsverhältnissen auf bestimmte Zeit: das Ende des Arbeitsverhältnisses 

➢ Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin, Hinweis auf das Kündigungsverfahren 

➢ Gewöhnlicher Arbeits- bzw. Einsatzort und, wenn erforderlich, ein Hinweis auf wechselnde 

Arbeits- bzw. Einsatzorte, Sitz des Unternehmens 

➢ Allfällige Einstufung in ein generelles Schema (Kollektivvertrag, Mindestlohntarif usw.) 

➢ Vorgesehene Verwendung und kurze Beschreibung der zu erbringenden Arbeitsleistung 

➢ Die betragsmäßige Höhe des Grundgehalts oder -lohns, weitere Entgeltbestandteile, wie z. B. 

Sonderzahlungen, gegebenenfalls die Vergütung von Überstunden, Fälligkeit und Art der 

Auszahlung des Entgelts 

➢ Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes 

➢ Vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit (ausgenommen Hausbesorger), 

gegebenenfalls Angaben zu den Bedingungen für die Änderung von Schichtplänen  
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➢ Bezeichnung der auf den Arbeitsvertrag allenfalls anzuwendenden Normen des kollektiven 

Arbeitsrechts und Hinweis auf den Ort im Betrieb, an dem diese zur Einsichtnahme aufliegen 

➢ Name und Anschrift des Trägers der Sozialversicherung und der Mitarbeitervorsorgekasse des 

Arbeitnehmers (gegebenenfalls Name und Anschrift der Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungskasse) 

➢ Dauer und Bedingungen einer vereinbarten Probezeit 

➢ Gegebenenfalls den Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung 

 

Zusätzlich können weitere Angaben erforderlich sein, wenn der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung 

überlassen oder im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses länger als einen Monat im Ausland tätig wird. 

Auch diese Angaben wurden erweitert. 

 

Jede Änderung der Angaben ist dem Arbeitnehmer unverzüglich, spätestens jedoch am Tag ihres 

Wirksamwerdens (bisher spätestens jedoch einen Monat nach ihrer Wirksamkeit), schriftlich 

mitzuteilen, es sei denn, die Änderung erfolgte durch Änderung von Gesetzen oder Normen der 

kollektiven Rechtsgestaltung (z. B. Kollektivvertrag), auf die verwiesen wurde, oder die den 

Grundgehalt oder -lohn betreffen, oder die Änderung ergibt sich unmittelbar aus der 

dienstzeitabhängigen Vorrückung in derselben Verwendungs- oder Berufsgruppe des 

Kollektivvertrages.  

 

Zudem wird das Nichtaushändigen des Dienstzettels unter Strafe gestellt. 

 

Die gesetzlichen Änderungen bezüglich der Angaben am Dienstzettel gelten für Eintritte seit dem 

28.03.2024.  
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3 (N) Wann erzielen Ärzte Einkünfte aus selbständiger 

Arbeit? 
 

Selbständige Ärztinnen bzw. Ärzte unterliegen wie andere Steuerpflichtige mit ihren Einkünften der 

Einkommensbesteuerung. Die freiberufliche Tätigkeit eines Arztes fällt in der Regel unter die 

sogenannten Einkünfte als selbständiger Arbeit.  

 

Unter dem Begriff „Ärzte" entsprechend den Regelungen des Einkommensteuergesetzes sind Ärzte im 

Sinne des Ärztegesetzes oder Zahnärzte im Sinne des Zahnärztegesetzes gemeint. Nicht unter die 

ärztliche Tätigkeit fallen zum Beispiel jene des Ärztepropagandisten, des Homöopathen ohne 

abgeschlossenes Medizinstudium oder des Betriebspsychologen. 

 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind z. B.: 

 

➢ Einkünfte aus der Privatordination. 

➢ Die sogenannten Klassegebühren gehören sowohl beim Primararzt als auch bei 

nachgeordneten Ärzten grundsätzlich zu den Einkünften aus selbständiger Tätigkeit, soweit 

diese Entgelte nicht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen verrechnet werden. 

➢ Die Tätigkeit der freiberuflichen Notärzte (gem. § 49 Abs. 3 Z 26a ASVG; Tätigkeiten als Notarzt 

im landesgesetzlich geregelten Rettungsdienst, sofern diese Tätigkeit weder den Hauptberuf 

noch die Hauptquelle der Einnahmen bildet). 

➢ Freiberufliche Vertretungsärzte, die eine Vertretungstätigkeit gemäß Ärztegesetz ausüben und 

unter die Pflichtversicherung nach dem Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz (FSVG) 

fallen. 

➢ Ab der Veranlagung 2024 die Tätigkeit als Arzt für die Behandlung von Insassen von 

Justizanstalten gem. § 2 Abs. 2a Z 4 FSVG (sofern diese Tätigkeit weder den Hauptberuf noch 

die Hauptquelle der Einnahmen bildet). 

➢ Einkünfte als Geschäftsführer einer Ärzte-GmbH: Ist ein Arzt an einer Ärzte GmbH wesentlich 

beteiligt (mehr als 25 %) und bezieht einen Geschäftsführerbezug, so sind dies Einkünfte aus 

selbständiger Arbeit. 

 

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit würden zum Beispiel (Auswahl) gegeben sein bei Einkünften aus 

einem Dienstverhältnis mit einer Krankenanstalt. Werden Sonderklassegebühren nach dem zur 

Anwendung gelangenden Krankenanstaltengesetz vom Träger des Krankenhauses im eigenen Namen 

eingehoben und an den Arzt weitergeleitet, liegen nichtselbständige Einkünfte vor. Gemeinde- 

(Distrikts-) Ärzte unterstehen hinsichtlich dieser Tätigkeit den dienst- und besoldungsrechtlichen 

Vorschriften der Landesregierung. Auch diese Einkünfte stellen Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit 

dar.  
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4 (S) Kostenersatz für Herausgabe der 

Patientendokumentation? 
 

Sachverhalt 

Von seiner behandelnden Zahnärztin forderte ein Patient die Herausgabe seiner Krankengeschichte, 

weil er einen Behandlungsfehler vermutete.  

 

Die Zahnärztin wollte diesem Begehren – entsprechend der nationalen und auch deutschen Vorschrift 

– nur unter Bedingung des Kostenersatzes nachkommen.  

 

Es erfolgte eine Klage auf eine unentgeltliche Herausgabe der Dokumentation. 

 

Rechtliche Beurteilung 

Die ersten beiden Instanzen gaben der Klage des Patienten statt. Der BGH (Bundesgerichtshof, 

Deutschland) legte dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor und dieser führte einerseits aus, dass 

nationale Vorschriften – die einen Kostenersatz vorsehen – nicht zulässig sind.  

 

Andererseits hat er auch entschieden, dass Patienten ein Recht haben, eine erste Kopie ihrer Daten 

aus der Patientenakte kostenlos zu erhalten. Diese Informationen umfassen beispielweise Diagnosen, 

Angaben zu den vorgenommenen Behandlungen sowie auch Untersuchungsergebnisse.  

 

Conclusio 

Momentan sehen nationale Rechtsvorschriften die Möglichkeit vor, einen Kostenersatz für 

Patientendokumentationen zu verlangen.  

 

Es ist jedoch aufgrund dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes davon auszugehen, dass 

der österreichische Gesetzgeber darauf reagieren wird. 
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5 (N) Welche Umsatzgrenzen sind für die 

Registrierkassenpflicht der Ordination zu beachten? 
 

Ärztinnen bzw. Ärzte, die Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielen, fallen grundsätzlich unter die 

Bestimmungen zur Registrierkassenpflicht. Betroffen sind vor allem Wahlärzte aber auch Kassenärzte, 

die Zusatzleistungen verkaufen. 

 

Die Registrierkassenpflicht trifft Betriebe 

 

➢ ab einem Jahresumsatz von € 15.000,00, netto, je Betrieb wenn, 

➢ davon über € 7.500,00, netto, als Barumsätze gelten.  

 

Zum Barumsatz zählen Bargeld, Kredit- oder Bankomatkarte sowie andere vergleichbare 

Zahlungsformen (wie z. B. Zahlung mit dem Mobiltelefon). Bezahlt die Patientin bzw. der Patient nicht 

bar sondern mit Erlagschein, zählt der Umsatz nicht zum Barumsatz. 

 

Bei Verkäufen aus der Hausapotheke sind die Rezeptgebühren als durchlaufende Posten zu behandeln 

und zählen nicht zum Barumsatz. Sie sind daher auch bei der Beurteilung der Grenzen nicht 

miteinzuberechnen. 

 

Die Registrierkassenpflicht besteht mit Beginn des viertfolgenden Monats nach Ablauf des 

Voranmeldungszeitraums (Monats), in dem die oben genannten Grenzen erstmals überschritten 

wurden. Werden die Umsatzgrenzen in einem Folgejahr nicht überschritten und ist aufgrund 

besonderer Umstände absehbar, dass diese Grenzen auch künftig nicht überschritten werden, fällt die 

Verpflichtung zur Registrierkassenpflicht mit Beginn des nächstfolgenden Kalenderjahres weg. 
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6 (S) Kulturlinks – Sommer 2024 
 

 

Bruckner-Jahr 

www.brucknerhaus.at 
1.1.-31.12.2024, Linz 
Anlässlich zu Anton Bruckners 200. Geburtstag gibt es auch im Sommer 2024 ein musikalisches 
Festprogramm: Sommerliche Highlights im Brucknerhaus sind unter anderem der 4. Bechstein-
Bruckner-Wettbewerb sowie „Ein Haus voll Musik“, das Bruckners musikalisches Werk auch den Kleinen 
näherbringen möchte. 
 
Kammermusikfest Lockenhaus 

www.kammermusikfest.at 
11.-20.7.2014, Lockenhaus 
Erleben Sie mitten im Burgenland ein Kammermusikfest in besonders idyllischer Atmosphäre. Ein 
weiteres Highlight: Das Programm ist zuvor nicht fixiert, sondern ergibt sich kurzfristig durch die 
anwesenden Musiker, um ein besonderes Erlebnis zu schaffen. 
 
Die Macht der Musik 

www.styriarte.com 
21.6-21.7.2024, Steiermark 
Die Styriarte, das renommierte Musikfestival, das jedes Jahr in der Steiermark stattfindet, widmet sich 
2024 gemeinsam mit vielen hochkarätigen Musikern der spannenden Frage – was ist eigentlich dran an 
der „Macht der Musik“? 
 

http://www.styriarte.com/

